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a) eine Gesetzgebung zu erlassen und in Kraft zu belassen, 
welche die Anwendung der in Teil II enthaltenen all
gemeinen Grundsätze gewährleistet, und

b) zu gewährleisten, daß die Bestimmungen der Empfehlung 
betreffend den Gesundheitsschutz (Handel und Büros), 
1964, oder gleichwertige Bestimmungen durchgeführt 
werden, soweit dies im Hinblick auf die innerstaatlichen 
Verhältnisse möglich und wünschenswert ist.

А rti kel 5

Die Gesetzgebung zur Durchführung der Bestimmungen 
dieses Übereinkommens ist nach Anhörung der maßgebenden 
beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, soweit 
solche bestehen, auszuarbeiten; das gleiche gilt für die Ge
setzgebung, welche die Bestimmungen der Empfehlung betref
fend den Gesundheitsschutz (Handel und Büros), 1964, oder 
gleichwertige Bestimmungen durchführen soll, soweit dies im 
Hinblick auf die innerstaatlichen Verhältnisse möglich und 
wünschenswert ist.

A r t i k e l  6

1. Geeignete Maßnahmen sind zu treffen, um durch ange
messene Aufsicht oder durch sonstige Mittel die wirksame 
Anwendung der in Artikel 5 erwähnten Gesetzgebung zu 
gewährleisten.

2. Sofern die Art der Durchführung dieses Übereinkommens 
es gestattet, ist die wirksame Anwendung dieser Gesetz
gebung durch angemessene Zwangsmaßnahmen zu gewähr
leisten.

Teil П. Allgemeine Grundsätze

A r t i k e l  7

Alle von den Arbeitnehmern benutzten Räume sowie deren 
Einrichtung sind in gutem Zustand und sauber zu halten.

A r t i k e l  8

Alle von den Arbeitnehmern benutzten Räume sind durch 
Zufuhr frischer oder gereinigter Luft auf natürlichem oder 
künstlichem Wege oder auf beiderlei Art in ausreichender 
und geeigneter Weise zu lüften.

A r t i k e l  9

Alle von den Arbeitnehmern benutzten Räume sind in 
ausreichender und geeigneter Weise zu beleuchten; Arbeits
räume sind soweit wie möglich durch natürliches Licht zu 
beleuchten.

A r t i k e l  10

Die Temperatur ist in allen von den Arbeitnehmern 'benutz
ten Räumen so angenehm und beständig zu halten, wie die 
Umstände es gestatten.

A r t i k e l  11

Alle Arbeitisräume und Arbeitsplätze sind so zu gestalten, 
daß die Gesundheit der Arbeitnehmer keinen schädlichen Wir
kungen ausgesetzt ist

A r t i k e l  12

Den Arbeitnehmern ist Trinkwasser oder ein anderes ge
sundheitlich einwandfreies Getränk in ausreichender Menge 
zur Verfügung zu stellen.

A r t i k e l  13

Geeignete Waschgelegenheiten und Aborte sind in ausrei
chender Zahl vorzusehen und in gutem Zustand zu halten.

A r t i k e l  14

Den Arbeitnehmern sind geeignete Sitzgelegenheiten in 
ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen; die Arbeit
nehmer müssen in vertretbarem Maße die Möglichkeit haben, 
■diese zu benutzen.

A r t i k e l  15

Geeignete Einrichtungen sind vorzusehen und in gutem 
Zustand zu halten, damit die Arbeitnehmer die bei der Arbeit 
nicht getragenen Kleider wechseln, äblegen und trocknen 
können.

A r t i k e l  18

Unterirdische und fensterlose Räume, in denen normaler
weise gearbeitet wird, haben entsprechenden Normen des 
Gesundheitsschutzes zu genügen.

A r t i k e l  17

Die Arbeitnehmer sind durch geeignete und durchführbare 
Maßnahmen gegen belästigende, gesundheitsschädliche oder 
giftige oder aus irgendeinem Grund gefährliche Stoffe und 
Verfahren zu schützen. Sofern die Art der Arbeit es erfordert, 
hat die zuständige Stelle die Verwendung persönlicher 
Schutzausrüstungen vorzuschreiben.

A r t i k e l  18

Lärm und Erschütterungen, die schädliche Wirkungen für 
die Arbeitnehmer haben können;- sind durch geeignete und 
durchführbare Maßnahmen soweit wie möglich zu vermin
dern.

A r t i k e l  19

In allen Betrieben, Einrichtungen, Verwaltungen oder Abtei
lungen, auf welche dieses Übereinkommen Anwendung findet, 
müssen je nach ihrer Größe und den möglicherweise auftre
tenden Gefahren vorhanden sein:

a) ein eigenes Krankenzimmer oder eine Stelle für Erste 
Hilfe oder

b) ein von mehreren Betrieben, Einrichtungen, Verwaltun
gen oder Abteilungen gemeinsam unterhaltenes Kran
kenzimmer oder eine Stelle für Erste Hilfe oder

c) ein oder mehrere Schränke oder Kästen oder eine oder 
mehrere Taschen für Erste Hilfe.

Teil III. Schlußbestimmungen

A r t i k e l  2 0

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind 
dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur 
Eintragung mitzuteilen.

A r t i k e l  21

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder 
der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation 
durch den Generaldirektor eingetragen ist.


